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(54) Vorrichtung zur Behandlung und/oder Ausstattung von Gebinden und Verfahren zum 
anbringen eines Tragegriffs an ein Gebinde

(57) Die vorliegende Erfindung betriff eine Vorrich-
tung (30) zur Behandlung und/oder Ausstattung von Ge-
binden (2), die jeweils eine Mehrzahl von mit Folie (4)
umhüllten und/oder mittels wenigstens einer Umreifung
zusammengehaltene Artikel (3) umfassen, mit einer Ein-
richtung zur Zuführung von mehrteiligen, aus mindestens
zwei Schichten gebildeten streifenartigen Tragegriffab-
schnitten (62) definierter Länge und zu deren klebender
Befestigung an den Außenseiten (hS, vS) der Gebinde
(2), wobei die Tragegriffabschnitte (62) wenigstens einen
einseitig mit einer Klebeschicht versehenen Folienstrei-

fen und wenigstens ein an der Klebeschicht des Folien-
streifens appliziertes Etikett (60) umfassen.

Die Vorrichtung (30) umfasst miteinander gekoppel-
te Endlosvorratseinheiten für die Folienstreifen (32, 33)
und die Etiketten (42, 43) und weist weiterhin mindestens
einen Klebstoffapplikator (52) zur Applikation von Kleb-
stoff auf den Folienstreifen (35) und/oder auf das Etiket-
tenmaterial (45) auf.

Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren zum
Aufbringen von Tragegriffabschnitten (62) auf Gebinde
(2).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Behandlung und/oder Ausstattung von Gebin-
den mit den Merkmalen des Oberbegriffes des unabhän-
gigen Anspruchs 1 sowie ein Verfahren zum Anbringen
eines Tragegriffs an ein Gebinde mit den Merkmalen des
unabhängigen Verfahrensanspruchs 8.
[0002] Bei der Verpackung von Artikelgruppen, insbe-
sondere von einer Mehrzahl von Flaschen oder ähnli-
chen Behältern, werden diese häufig mit einer Schrumpf-
folie umhüllt und somit zusammengefasst oder mit einer
Umreifung versehen. Um diese Schrumpfgebinde bzw.
umreiften Gebinde einfacher transportieren zu können,
werden an diese häufig Tragegriffe angebracht.
[0003] Im Falle der Schrumpfgebinde werden her-
kömmlich Verfahren benutzt, die den Tragegriff vor oder
nach dem Schrumpfvorgang applizieren. D.h. der Tra-
gegriff wird entweder zuerst auf die ebene Folienbahn
aufgebracht und diese wird dann um die Artikelgruppe
gehüllt und aufgeschrumpft, oder der Tragegriff wird erst
nach dem Schrumpfprozess auf das fertige Schrumpf-
gebinde appliziert.
[0004] Herkömmlicherweise werden Tragegriffe ver-
wendet, die aus Klebeband und einem gewünschten Eti-
kett bestehen und vorkonfektioniert werden müssen.
D.h. das Etikett ist bereits bedruckt und auf Klebeband
aufgebracht und liegt im Allgemeinen auf Rollen vor. Wei-
terhin ist es möglich, dass die Etiketten auf Klebeband
bereits als Zuschnitte vorliegen und vor der Applikation
des Tragegriffs auf diesen aufgebracht werden.
[0005] Die DE 38 71 697 T2 beschreibt ein Verfahren
und einen Apparat zum Anbringen von Tragegriffen an
mit wärmeschrumpfbaren Folien umwickelten Körpern.
Hierbei wird ein Papieretikett mit einem Klebestreifen
verbunden und bildet das Handgriffband.
[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Vorrichtung und ein Verfahren bereit zu stellen, mit der
kostengünstig Tragegriffe an Artikelzusammenstellun-
gen angebracht werden können, wobei die Tragegriffe
schnell und einfach für die jeweils zu bearbeitende Arti-
kelzusammenstellung individualisierbar sein sollten.
[0007] Die Aufgabe der Erfindung wird durch eine Vor-
richtung mit den Merkmalen der Ansprüche 1 und 8 ge-
löst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden durch
die Unteransprüche beschrieben.
[0008] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Be-
handlung und/oder Ausstattung von Gebinden oder an-
deren Artikelzusammenstellungen und/oder zusammen-
gehaltenen Packeinheiten. Ein solches Gebinde besteht
typischerweise aus jeweils einer Mehrzahl von mit Folie
umhüllten und/oder mittels wenigstens einer horizonta-
len und/oder vertikalen Umreifung(en) zusammengehal-
tenen Artikeln. Die erfindungsgemäße Vorrichtung weist
eine Einrichtung zur Zuführung von mehrteiligen, aus
mindestens zwei Schichten gebildeten streifenartigen
Tragegriffabschnitten definierter Länge auf, die vorzugs-
weise mittels einer klebenden Befestigung an den Au-

ßenseiten der Gebinde angebracht werden.
[0009] Die Tragegriffabschnitte bestehen aus wenig-
stens einem einseitig mit einer Klebeschicht versehenen
Folienstreifen und wenigstens einem an der Klebe-
schicht des Folienstreifens applizierten Etikett. Erfin-
dungsgemäß werden die Folienstreifen und die Etiketten
auf miteinander gekoppelten Endlosvorratseinheiten -
normalerweise sind dies Trommeln zum Abrollen bzw.
Abwickeln der Endlosvorräte - bereit gestellt.
[0010] Die Folienstreifen und/oder die Etiketten kön-
nen auf den Endlosvorratseinheiten bereits mit der Kleb-
schicht vorliegen, d.h. in vorkonfektionierter Form. Ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform liegt der Foli-
enstreifen auf der Endlosvorratsrolle ohne Klebstoff vor.
Dies hat den Vorteil, dass die Folienrollen besser zu la-
gern sind, da sie insbesondere weniger zum Verschmut-
zen neigen. Dementsprechend weist die Vorrichtung
mindestens einen separaten Klebstoffapplikator zur Ap-
plikation von Klebstoff auf den Folienstreifen und/oder
auf das Etikett auf. Dies hat den Vorteil, dass der Kleb-
stoff jederzeit frisch appliziert wird und sich nicht bereits
auf den Rollen befindet, wo er bei längerer Lagerung
einerseits einer kaum zu kontrollierenden Alterung mit
den damit einhergehenden Qualitätsverlusten unterlie-
gen könnte. Außerdem bestünde die Gefahr der Ver-
schmutzung der mit Klebstoff versehenen Rollen bei der
Lagerung und beim Transport.
[0011] Weiterhin umfasst die Vorrichtung eine Einrich-
tung zur Zusammenführung der Folienstreifen mit den
Etiketten. Bei dieser Einrichtung kann es sich beispiels-
weise um eine geeignete Anpressvorrichtung o.ä. han-
deln, bei der der Folienstreifen und das Etikett zusam-
mengepresst und miteinander verklebt werden. Bei der
dabei entstehenden Klebeverbindung kann es sich so-
wohl um eine lösbare als auch um eine dauerhaft feste
Klebverbindung handeln.
[0012] Weiterhin weist die Vorrichtung mindestens ei-
ne Schneideinrichtung zur Abtrennung der zuvor als End-
losvorrat vorliegenden streifenartigen Tragegriffab-
schnitte in definierter Länge auf. Der vorher konfektio-
nierte doppelte Tragstreifen wird mit dieser Schneidein-
richtung in der benötigten Länge abgeschnitten.
[0013] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
umfasst die Vorrichtung mindestens eine erste Schneid-
einrichtung für die Ablängung der Etiketten und minde-
stens eine zweite Schneideinrichtung für die Ablängung
der Folienstreifen. Die beiden abgelängten Streifen wer-
den anschließend beispielsweise mit einer geeigneten
Anpressvorrichtung, bspw. mit kontinuierlich arbeiten-
den Anpressrollen, zu dem doppellagigen Tragegriff zu-
sammengefügt und nach Anbringung eines Klebeband-
streifens am Gebinde befestigt. Hierbei wird der Etiket-
tenstreifen zunächst abgelängt, während der Klebeband-
streifen erst später angebracht wird, um den Tragegriff
in Endlosform bis zum vorgesehenen Applikationspunkt
am Gebinde fördern zu können.
[0014] Eine weitere Ausführungsvariante der Erfin-
dung kann vorsehen, dass der Vorrichtung ein Drucker
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zum Bedrucken der Etiketten zugeordnet ist. Der Drucker
kann bspw. für einen Direktdruck vorbereitet sein. Hier-
durch ist es möglich, die Etiketten bei Bedarf individuell
zu gestalten. Die Etiketten bestehen vorzugsweise aus
Papier. Es können jedoch auch Etiketten aus Kunststoff,
Schaumstoff oder ähnlichen geeigneten Materialien ver-
wendet werden. Weiterhin können die Etiketten RFID-
Chips o. dgl. umfassen, wodurch eine Kennzeichnung
der zusammengefassten Artikel, eine erleichterte Nach-
verfolgung etc. möglich ist.
[0015] Vorzugsweise liegen also die Etiketten als wei-
ßer Papier-Endlosvorrat vor, der dann individuell be-
druckt, zugeschnitten und mit dem Folienband verklebt
werden kann.
[0016] Weiterhin umfasst die Erfindung ein Verfahren
zum Anbringen eines aus mindestens zwei Schichten
gebildeten Tragegriffs an ein Gebinde. Zuerst wird Eti-
kettenmaterial von einer Endlosvorratseinheit zu einer
Druckeinrichtung zugeführt und dort bedruckt. Gleichzei-
tig wird ein Folienstreifen von einer Endlosvorratseinheit
zu einem Klebstoffapplikator zugeführt und Klebstoff auf
den Folienstreifen aufgebracht. Das bedruckte Etikett
und der mit Klebstoff versehene Folienstreifen werden
zusammengeführt und über den Klebstoff miteinander
verbunden. Dies kann beispielsweise in einer mit An-
pressrollen einer geeigneten Anpressvorrichtung erfol-
gen, die dazu geeignet sein muss/müssen, das bedruck-
te Etikettenmaterial und den Folienstreifen aneinander
zu pressen. Der dadurch entstandene zweischichtige
Tragegriff wird anschließend mittels einer Schneidvor-
richtung abgelängt und mittels klebender Verbindung am
Gebinde befestigt. Hierbei können beispielsweise ande-
re Klebestellen, die ebenfalls durch den oben beschrie-
benen Klebstoffapplikator auf den Folienstreifen aufge-
bracht wurden, verwendet werden, oder aber der Kleb-
stoff wird durch einen zweiten Klebestoffapplikator an
den Außenflächen des Gebindes oder am Folienstreifen
des Tragegriffs aufgebracht und der Tragegriff anschlie-
ßend befestigt.
[0017] Gemäß einer alternativen Ausführungsform
umfasst die Vorrichtung zwei Klebstoffapplikatoren. Bei
dieser Ausführungsform werden die Etiketten bedruckt,
mit einer Klebschicht versehen, abgelängt und mit dem
Folienband verklebt. Anschließend appliziert ein zweiter
Klebstoffapplikator Klebstoff im Bereich der beiden Tra-
gegriffenden. Der so vorbereitete zweischichtige Trage-
griff wird entsprechend zugeschnitten und am Gebinde
befestigt.
[0018] Da sowohl die Zuschnittlänge des Folienban-
des als auch die Etikettenlänge variabel sind, ist das Sy-
stem sehr flexibel und schnell auf verschiedenste Pro-
dukte und Produktgrößen anpassbar. Da sowohl das Fo-
lienband als auch das Etikettenmaterial auf einer End-
losrolle bereitgestellt werden und nicht in einem Stapel-
magazin sitzen, sind längere Laufzeiten ohne Material-
nachschub und/oder eine kleinere Bauform der gesam-
ten Vorrichtung möglich. Wahlweise kann die Vorrich-
tung zudem mit Wechselmagazinen für zwei, drei oder

mehr Endlosvorratsrollen gekoppelt sein, die einen au-
tomatischen Rollenwechsel ohne Fertigungsunterbre-
chungen ermöglichen.
[0019] Durch die Möglichkeit des Bedruckens der Eti-
ketten in der Vorrichtung weist das System eine hohe
Flexibilität auf, da bei einem Produktwechsel auch das
Druckbild des Etikettenmaterials geändert werden kann,
ohne dass das Rollenmaterial gewechselt werden muss.
Es muss lediglich ein neues Druckbild eingestellt werden.
[0020] Da die Klebstoffschicht von der Vorrichtung auf-
gebracht werden kann, ist es einfach möglich, verschie-
denste Tragegriffmaterialien zu verarbeiten, ohne diese
von einer Drittfirma vorkonfektionieren lassen zu müs-
sen. Es ist somit nicht nötig, für verschiedene Produkte
vorkonfektionierte Etiketten bereitzustellen und zu la-
gern, da diese direkt in der Vorrichtung erzeugt werden.
[0021] Weiterhin können anstelle von Papieretiketten
auch Schaumstoffbänder o.ä. verwendet werden, was
den Tragekomfort erhöht, insbesondere da die Etiketten
meist in dem Bereich des Tragegriffs angebracht sind,
den der Verbraucher beim Tragen anfasst.
[0022] Eine sinnvolle Option beim erfindungsgemä-
ßen Verfahren zum Anbringen des aus mindestens zwei
Schichten gebildeten Tragegriffs an das Gebinde kann
darin bestehen, den von der Endlosvorratseinheit abge-
rollten und zu den Applikationseinrichtungen zugeführ-
ten Folienstreifen mit einer zusätzlichen Faltung oder ei-
ner Schlaufe zu versehen, bevor die Klebstoffschicht auf-
gebracht wird. Nachteilig beim Aufbringen von Klebe-
streifen ohne solche Schlaufen oder Faltungen kann
sein, dass sich bei manchen Gebinden, die später einem
Erwärmungs- und Schrumpfungsvorgang zum Fixieren
einer Folienverpackung unterzogen werden, keine leicht
greifbaren Tragelaschen ausbilden lassen. In diesem
Fall lässt sich mit der Hand nur schwer zwischen Trage-
griff und Gebindeoberseite greifen. Um diesen Nachteil
zu vermeiden, kann bei der verwendeten Applikations-
vorrichtung für den Tragegriff eine geeignete Faltvorrich-
tung vorgesehen sein, die den Handgriff, bspw. in Gestalt
eines Papierstreifens, in Laufrichtung doppelt zusam-
menfaltet oder mit einer Schlaufe versieht, bevor der Kle-
bestreifen oder die Klebstoffschicht aufgebracht wird.
Wahlweise kann diese Faltung mit einer zusätzlichen
Klebestelle oder mit passend positionierten Klebepunk-
ten versehen sein, um die gefalteten Abschnitte beim
Transport der Gebinde in ihrer Position zu halten. In die-
sem Zusammenhang ist es sinnvoll, den nicht gefalteten
Abschnitt der Folienbahn bzw. des damit verbundenen
Etiketts zu perforieren, damit die Folienbahn bzw. das
Etikett im Bereich dieser Perforation bricht bzw. aufreißt
und die darunter liegende Falte freigibt. Wird später die
Faltung durch manuellen Zug gelöst, ggf. unter Aufbre-
chen der Klebepunkte, erhält der Benutzer eine gut greif-
bare, ausreichend große Trageschlaufe. Beim Vergleich
der genannten Varianten dürfte einem gefalteten und ggf.
fixierten Griffabschnitt gegenüber einem geschlauften
Griff der Vorzug zu geben sein, da ein flach anliegendes
gefaltetes Etikett bei manchen Handhabungsvorrichtun-
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gen wie bspw. bei einem Einschlagmodul zum Anbringen
der schrumpfbaren Verpackungsfolie ein geringeres
Störpotenzial zeigen dürfte als eine lose Schlaufe, die
sich am Einschlagstab möglicherweise aufrichten könnte
und so zu Störungen beim Verpackungsvorgang führen
könnte. Anstelle der Folienbahn kann auch das Etikett in
der beschriebenen Weise gefaltet werden, wobei dann
die Folienbahn mit einer Perforierung versehen werden
sollte.
[0023] Wenn im vorliegenden Zusammenhang, insbe-
sondere im Zusammenhang mit den gefalteten Abschnit-
ten des Tragegriffs, der Folienbahn und/oder des Eti-
ketts, von Klebestellen die Rede ist, so können diese
wahlweise auch durch Schweißpunkte ersetzt sein. Ins-
besondere bei miteinander zu verbindenden Folienab-
schnitten eignen sich Verschweißungen ggf. besser zum
Verbinden der Folienflächen als Klebestellen.
[0024] Die erwähnte Faltung wird zweckmäßigerweise
im Zuge des Zusammenführens der Handgriffmaterialien
eingebracht. Vorzugsweise erfolgt die Faltung vor dem
Anpressen der aneinander gefügten, verklebten und/
oder verschweißten Bandabschnitte.
[0025] Nachfolgend sollen Ausführungsbeispiele die
Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefügten Fi-
guren näher erläutern. Die Größenverhältnisse der ein-
zelnen Elemente zueinander in den Figuren entsprechen
nicht immer den realen Größenverhältnissen, da einige
Formen vereinfacht und andere Formen zur besseren
Veranschaulichung vergrößert im Verhältnis zu anderen
Elementen dargestellt sind.

Fig. 1 und Fig. 2 zeigen jeweils eine Vorrichtung zum
Anbringen eines Tragegriffs an Gebinde gemäß dem
vorbekannten Stand der Technik.

Fig. 3 zeigt eine erste Ausführungsform einer Vor-
richtung zum Anbringen eines Tragegriffs an einem
Gebinde gemäß der vorliegenden Erfindung.

Fig. 4 zeigt eine zweite Ausführungsform einer Vor-
richtung zum Anbringen eines Tragegriffs an einem
Gebinde gemäß vorliegender Erfindung.

Fig. 5 zeigt eine perspektivische Detailansicht einer
ersten Ausführungsvariante eines mit einer Schlaufe
versehenen Griffabschnitts des Tragegriffs.

Fig. 6 zeigt eine perspektivische Detailansicht einer
zweiten Ausführungsvariante des mit einer Schlaufe
versehenen Griffabschnitts des Tragegriffs.

Fig. 7 zeigt eine perspektivische Detailansicht einer
dritten Ausführungsvariante des mit einer Schlaufe
versehenen Griffabschnitts des Tragegriffs.

Fig. 8 zeigt eine Seitenansicht der dritten Variante
gemäß Fig. 7.

Fig. 9 zeigt eine perspektivische Detailansicht einer
vierten Ausführungsvariante des mit einer Schlaufe
versehenen Griffabschnitts des Tragegriffs.

[0026] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der
Erfindung werden in der Regel identische Bezugszei-
chen verwendet. Ferner werden der Übersicht halber nur
Bezugszeichen in den einzelnen Figuren dargestellt, die
für die Beschreibung der jeweiligen Figur erforderlich
sind. Die dargestellten Ausführungsformen stellen ledig-
lich Beispiele dar, wie die erfindungsgemäße Vorrichtung
oder das erfindungsgemäße Verfahren ausgestaltet sein
können und stellen keine abschließende Begrenzung
dar.
[0027] Die Figuren 1 und 2 zeigen in unterschiedlichen
Varianten jeweils eine Vorrichtung 1 zum Anbringen ei-
nes zweischichtigen Tragegriffs 11 an einem Gebinde 2,
wie dies aus dem Stand der Technik bekannt ist. Das
Gebinde 2 besteht hierbei aus einer Zusammenstellung
von mehreren Flaschen 3, die von einer Schrumpffolie 4
zusammengefasst und zusammengehalten sind.
[0028] Bei der in Fig. 1 gezeigten Vorrichtung 1 wird
das Folienband 7c als Klebebandrolle 7a bereitgestellt,
auf dem Etiketten 8a, die in einem Magazin 8b bereitge-
stellt und von dort zugeführt werden, angebracht werden.
Das klebende Folienband 7c mit appliziertem Etikett 9
bildet den Tragegriff 11, wird in Richtung der Gebinde 2
gefördert, durch eine Schneidvorrichtung 10 in benötigter
Länge zugeschnitten und über die Klebseite K am Ge-
binde 2 befestigt.
[0029] Die Gebinde 2 werden jeweils über eine Trans-
portvorrichtung 5 in die Transportrichtung TR bewegt.
Als Transportvorrichtung 5 kommt meist ein umlaufen-
des Transportband 6 zum Einsatz. Der Tragegriff 11 wird
zuerst an der in Transportrichtung TR vorderen Seite vS
des Gebindes 2 befestigt. Beim Weitertransport des Ge-
bindes 2 wird der Tragegriff 11 über das Gebinde 2 ge-
zogen und anschließend auf der hinteren Seite hS des
Gebindes 2 festgemacht.
[0030] Bei der in Fig. 2 gezeigten Variante der Vorrich-
tung 1 wird das einseitig klebende Folienband 7d bereits
vorkonfektioniert als Klebebandrolle 7b mit bereits appli-
zierten Etiketten 9 bereitgestellt. Das Folienband 7d mit
applizierten Etiketten 9 bildet die Tragegriffe 11, die mit-
tels einer Schneidvorrichtung 10 in benötigter Länge zu-
geschnitten und über die Klebseite K am Gebinde 2 be-
festigt werden.
[0031] Die schematische Darstellung der Fig. 3 zeigt
eine erste Variante einer Vorrichtung 30 zum Anbringen
eines Tragegriffs 62 an Gebinden 2 gemäß der vorlie-
genden Erfindung. Hierbei werden das Folienband 35
und das Etikettenmaterial 45 jeweils als Endlosvorrat 32,
42 bereitgestellt. Vorzugsweise wird das Etikettenmate-
rial 45 als weißer Endlospapiervorrat 43 und das Folien-
band 35 als Endlosvorrat von Kunststoffband ohne Kleb-
stoff 33 bereitgestellt. Das Etikettenmaterial 45 wird vor-
zugsweise einer Druckvorrichtung 50 zugeführt und dort
entsprechend dem Gebinde 2, an dem der Tragegriff 62
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angebracht werden soll, bedruckt. Das bedruckte Etikett
46 wird durch eine Schneidvorrichtung 54 in entspre-
chender Länge zugeschnitten.
[0032] Gleichzeitig wird das Folienband 35 einem
Klebstoffapplikator 52 zugeführt, der das Folienband 35
mit einer Klebschicht versieht. Anschließend werden das
mit Klebstoff versehene Folienband 36 und das bedruck-
te abgelängte Etikett 46 mittels einer Anpressvorrichtung
56 zusammengepresst und miteinander verklebt. Die Fo-
lienabschnitte mit appliziertem Etikett 60 werden an-
schließend durch eine zweite Schneidvorrichtung 10 in
entsprechender Länge zugeschnitten und über die Kleb-
schicht an den Gebinden 2 befestigt.
[0033] Die schematische Darstellung der Fig. 4 zeigt
eine weitere Ausführungsvariante der Vorrichtung 30
zum Anbringen eines Tragegriffs 62 an Gebinden 2 ge-
mäß vorliegender Erfindung. Hierbei werden das Folien-
band 35 und das Etikettenmaterial 45 jeweils als Endlos-
vorrat 32, 42 bereitgestellt. Vorzugsweise wird das Eti-
kettenmaterial 45 als weißer Endlospapiervorrat 43 und
das Folienband 35 als Endlosvorrat von Kunststoffband
ohne Klebstoff 33 bereitgestellt. Das Etikettenmaterial
45 wird einer Druckvorrichtung 50 zugeführt und dort ge-
mäß der Voreinstellung bedruckt. Das bedruckte Etikett
46 wird anschließend durch einen Klebstoffapplikator 52
mit einer Klebeschicht versehen und durch eine Schneid-
vorrichtung 54 in entsprechender Länge zugeschnitten.
[0034] Das Folienband 36 und das bedruckte, mit
Klebschicht versehene, abgelängte Etikett 46 werden
mittels der Anpressvorrichtung 56 zusammengepresst
und miteinander verklebt. Die Folienabschnitte mit appli-
ziertem Etikett 60 werden anschließend durch einen
zweiten Klebstoffapplikator 53 mit jeweils mindestens ei-
nem Klebepunkt an den Enden des Tragegriffs versehen
und durch eine zweite Schneidvorrichtung 10 in entspre-
chender Länge zugeschnitten. Die Befestigung am Ge-
binde 2 erfolgt über die durch den zweiten Klebstoffappli-
kator 53 aufgebrachten Klebepunkte. Für den Fachmann
ist natürlich klar, dass es sich nicht nur um Klebepunkte
handeln kann, sondern auch streifenartige Klebestellen,
eine Vielzahl von Klebepunkten etc. möglich sind.
[0035] Es ist zu erwähnen, dass die Anpressvorrich-
tung 56 durchaus so eingerichtet sein kann, dass sie
gleichzeitig die Aufgabe der Schneidvorrichtung 54 mit
übernimmt, so dass das Schneiden der Etiketten 46 ggf.
gleichzeitig mit dem Verbinden mit dem Folienband 36
erfolgen kann. in diesem Fall kann die Anpressvorrich-
tung 56 bspw. Komponenten einer Stanzvorrichtung auf-
weisen.
[0036] Eine in den nachfolgend beschriebenen Figu-
ren 5 bis 9 in verschiedenen Varianten dargestellte Aus-
stattungsvariante der Vorrichtung 1 kann darin bestehen,
den von der Endlosvorratseinheit 32 bzw. 33 abgerollten
und zu den Applikationseinrichtungen zugeführten Foli-
enstreifen 35 mit einer zusätzlichen Faltung 64 oder einer
Schlaufe zu versehen, bevor die Klebstoffschicht aufge-
bracht wird. Wahlweise kann diese Faltung mit einer zu-
sätzlichen Klebestelle oder mit passend positionierten

Klebepunkten versehen sein, um die gefalteten Ab-
schnitte beim Transport der Gebinde 2 in ihrer Position
zu halten. Wird später die Faltung 64 durch manuellen
Zug gelöst, ggf. unter Aufbrechen der Klebepunkte, er-
hält der Benutzer eine gut greifbare, ausreichend große
Trageschlaufe. Eine solche Variante ist in der Fig. 9 ver-
deutlicht. Eine alternative Variante, die in den Figuren 5
bis 8 verdeutlicht ist, sieht vor, das auf den nicht gefal-
teten Folienstreifen 35 aufgebrachten Etikett 45 bzw. 46
mit einer Faltung 66 zu versehen. Das jeweils nicht ge-
faltete Element, d.h. entweder der mit dem gefalteten
Etikett 45 bzw. 46 verbundene Folienstreifen 35 oder das
mit dem gefalteten Folienstreifen 35 verbundene Etikett
45 bzw. 46, weist in diesem Fall vorzugsweise eine pas-
send platzierte Perforierung 68 auf, damit das Element
an dieser Stelle aufbricht bzw. durchreißt, wenn die Fal-
tung aufgelöst und der Tragegriff in seine Betriebslage
gebracht wird.
[0037] Im Einzelnen zeigt die Fig. 5 in einer perspek-
tivischen Detailansicht eine ersten Ausführungsvariante
eines mit einer Schlaufe versehenen Griffabschnitts 70
des Tragegriffs 62 gemäß Fig. 3 und Fig. 4. Der Griffab-
schnitt 70 umfasst das Folienband 35, an dessen Unter-
seite das mit einer zweifachen Faltung 66 versehene be-
druckte Etikett 46 oder Papierband 45 geheftet ist, bspw.
mit flächigen oder punktuell aufgebrachten Klebeschich-
ten. Im Bereich einer 180°-Faltung des Etiketts 45 bzw.
46 ist das Folienband 35 mit einer quer zur Längserstrek-
kungsrichtung verlaufenden Perforation 68 versehen, die
dazu dient, das Folienband 35 an dieser Stelle durchrei-
ßen zu lassen, sobald der Griffabschnitt 70 von unten
aufgenommen und das Gebinde 2 dadurch angehoben
werden soll. Durch das Auftrennen der Perforation 68
kann sich das Etikett 45 bzw. 46 entfalten und bleibt zu-
mindest an den endseitigen ersten und zweiten Klebe-
stellen 72 und 73 an der Unterseite des Folienbandes 35
haften und fixiert, damit der Tragegriff 62 stabil bleibt und
seinen Zweck erfüllen kann. Wie erwähnt, können wei-
tere Klebestellen im Bereich der Faltung 66 vorhanden
sein, die jedoch in diesen Bereichen durchaus eine ge-
ringere Haftung aufweisen können als an den endseiti-
gen Bereichen des Etiketts 45 bzw. 46, da diese Klebe-
stellen 72 und 73 dazu geeignet sein müssen, das ganze
Gewicht des Gebindes 2 zu tragen.
[0038] Während das gefaltete Etikett 45 bzw. 46 in sei-
ner ersten Variante gemäß Fig. 5 unsymmetrisch ange-
ordnet und gefaltet ist, zeigt die perspektivische Detailan-
sicht der Fig. 6 eine zweite Ausführungsvariante des mit
einer symmetrischen Schlaufe versehenen Griffab-
schnitts 70 des Tragegriffs. Die mehrfache Faltung 66
des Etiketts 45 bzw. 46 ermöglicht beim Aufnehmen des
Tragegriffs 62 das Aufreißen der Perforation 68 im Foli-
enband 35 und das gleichzeitige Auseinanderfalten des
vierfach und symmetrisch gefalteten Etiketts 45 bzw. 46,
das nach dem Auflösen der Faltung 66 lediglich an seinen
an der Unterseite der Folie 35 anliegenden Endabschnit-
ten mit seiner ersten Klebestelle 72 und seiner zweiten
Klebestelle 73 an der Folie 35 fixiert bleibt. Die weiteren
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Klebestellen, mit denen die übereinander gelegten Ab-
schnitte des Etiketts 45 bzw. 46 aneinander geklebt sind,
werden gelöst.
[0039] Die Fig. 7 zeigt anhand einer weiteren perspek-
tivischen Detailansicht eine dritte Ausführungsvariante
des mit einer symmetrischen Schlaufe versehenen Grif-
fabschnitts 70 des Tragegriffs 62. Das ebenfalls vierfach
gefaltete Etikett 45 bzw. 46 ist bei dieser Variante kürzer
als das der zweiten Variante (vgl. Fig. 6). Die Seitenan-
sicht der dritten Variante gemäß Fig. 8 verdeutlicht die
Anordnung der Klebestellen und der Perforation 68.
Während das Etikett 45 bzw. 46 über die ausreichend
stabilen und flächigen zweiten und dritten Klebestellen
72 und 73 an die Unterseite des Folienbandes 35 geklebt
ist, sind die weiteren Klebepunkte 74 ggf. nur punktuell
aufgebracht, da sie lediglich die Faltung 66 an ihrem Platz
halten müssen, solange das Gebinde 2 noch nicht am
Tragegriff 62 angehoben wurde. Die Perforation 68, die
beim Anheben des Gebindes 2 aufreißen soll, befindet
sich mittig zwischen den beiden symmetrischen Hälften
des gefalteten Etiketts 45 bzw. 46 und oberhalb des über-
brückenden Abschnittes 76 an der Unterseite des Eti-
ketts 45 bzw. 46.
[0040] Die perspektivische Detailansicht der Fig. 9
zeigt schließlich eine alternative vierte Ausführungsvari-
ante des mit einer Schlaufe versehenen Griffabschnitts
70 des Tragegriffs 62. Bei dieser Variante befindet sich
die Faltung 64 nicht im Etikett 45 bzw. 46, sondern im
Bereich des Folienbandes 35, das in symmetrischer Wei-
se, ähnlich wie bei der dritten Variante, vierfach gefaltet
ist, während sich die Perforation 68 im nicht gefalteten,
relativ kurzen Papierband 45 oder bedruckten Etikett 46
befindet. Wird bei dieser vierten Variante das Gebinde 2
durch Greifen des Tragegriffs 62 angehoben, reißt die
Perforation 68 des Etiketts 45 bzw. 46, wodurch sich das
Folienband 35 entfalten und der Griffabschnitt 70 in der
gewünschten Weise soweit längen kann, dass der Tra-
gegriff 62 bequem gegriffen werden kann.
[0041] Bei allen Varianten ist es gleichermaßen sinn-
voll, die Faltung 64 bzw. 66 mit zusätzlichen Klebestellen
oder mit passend positionierten Klebepunkten zu verse-
hen, um die gefalteten Abschnitte beim Transport der
Gebinde 2 in ihrer Position zu halten. Wie gezeigt, ist es
notwendig, den nicht gefalteten Abschnitt der Folienbahn
35 oder den nicht gefalteten Abschnitt des Etiketts 45
bzw. 46 zu perforieren, damit die Folienbahn 35 bzw. das
Etikett 45, 46 im Bereich dieser Perforation 68 bricht bzw.
aufreißt und die darunter liegende Faltung 64 oder 66
freigibt. Wird später die Faltung 64 oder 66 durch manu-
ellen Zug gelöst, ggf. unter Aufbrechen der Klebepunkte,
erhält der Benutzer eine gut greifbare, ausreichend gro-
ße Trageschlaufe.
[0042] Wenn im vorliegenden Zusammenhang, insbe-
sondere im Zusammenhang mit den gefalteten Abschnit-
ten des Tragegriffs 62, der Folienbahn 35 und/oder des
Etiketts 45 oder 46, von Klebestellen die Rede ist, so
können diese wahlweise auch durch Schweißpunkte er-
setzt sein. Insbesondere bei miteinander zu verbinden-

den Folienabschnitten eignen sich Verschweißungen
ggf. besser zum Verbinden der Folienflächen als Klebe-
stellen.
[0043] Die erwähnte Faltung 64 bzw. 66 wird zweck-
mäßigerweise im Zuge des Zusammenführens der
Handgriffmaterialien eingebracht. Vorzugsweise erfolgt
die Faltung 64 oder 66 vor dem Anpressen der aneinan-
der gefügten, verklebten und/oder verschweißten Band-
abschnitte, insbesondere im Bereich der Anpressvorrich-
tung 56 gemäß Fig. 3 und Fig. 4.
[0044] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf ei-
ne bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es ist je-
doch für einen Fachmann vorstellbar, dass Abwandlun-
gen oder Änderungen der Erfindung gemacht werden
können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehen-
den Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste:

[0045]

1 Vorrichtung

2 Gebinde

3 Flasche

4 Schrumpffolie

5 Transportvorrichtung

6 Transportband

7a Klebebandrolle

7b mit Etikett vorkonfektionierte Klebebandrolle

7c klebendes Folienband

7d klebendes Folienband

8a Etikett

8b Magazin

9 appliziertes Etikett

10 Schneidvorrichtung

11 Applizierter Tragegriff

30 Vorrichtung

32 Endlosvorrat Folienband

33 Endlosvorrat Folienband ohne Klebstoff

35 Folienband
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36 Folienband mit Klebstoff

42 Endlosvorrat Etikettenmaterial

43 Endlosvorrat weißes Papier

45 weißes Papierband

46 bedrucktes Etikett

50 Druckvorrichtung

52 Klebstoffapplikator

53 Klebstoffapplikator

54 Schneidvorrichtung

56 Anpressvorrichtung

60 Folienband mit appliziertem Etikett

62 Tragegriff

64 Faltung (Folienstreifen)

66 Faltung (Band oder Etikett)

68 Perforierung

70 Griffabschnitt

72 erste Klebestelle

73 zweite Klebestelle

74 weitere Klebepunkte

76 überbrückender Abschnitt

hS hintere Seite

TR Transportvorrichtung

vS vordere Seite

K Klebseite

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1, 30) zur Behandlung und/oder Aus-
stattung von Gebinden (2), die jeweils eine Mehrzahl
von mit Folie (4) umhüllten und/oder mittels wenig-
stens einer Umreifung zusammengehaltene Artikel
(3) umfassen, mit einer Einrichtung zur Zuführung
von mehrteiligen, aus mindestens zwei Schichten
gebildeten streifenartigen Tragegriffabschnitten (11,

62) definierter Länge und zu deren klebender Befe-
stigung an den Außenseiten (hS, vS) der Gebinde
(2), wobei die Tragegriffabschnitte (11, 62) wenig-
stens einen einseitig mit einer Klebeschicht verse-
henen Folienstreifen (7c, 7d) und wenigstens ein an
der Klebeschicht des Folienstreifens (7c, 7d) appli-
ziertes Etikett (9) umfassen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung (30) miteinander ge-
koppelte Endlosvorratseinheiten für die Folienstrei-
fen (32, 33) und die Etiketten (42, 43) und minde-
stens einen Klebstoffapplikator (52) zur Applikation
von Klebstoff auf den Folienstreifen (35) und/oder
auf das Etikettenmaterial (45) umfasst.

2. Vorrichtung (30) nach Anspruch 1, die eine Einrich-
tung (56) zur Zusammenführung von Folienstreifen
und Etikett umfasst.

3. Vorrichtung (30) nach Anspruch 1 oder 2, die min-
destens eine Schneideinrichtung (10) zur Abtren-
nung der streifenartigen Tragegriffabschnitte (62) in
definierter Länge umfasst.

4. Vorrichtung (30) nach Anspruch 1 oder 2, die min-
destens eine erste Schneideinrichtung für die Ablän-
gung der Etiketten (45) und mindestens eine zweite
Schneideinrichtung für die Ablängung der Folien-
streifen (35) aufweist.

5. Vorrichtung (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
die eine Druckeinrichtung (50) zum Bedrucken des
Etikettenmaterials (45) umfasst.

6. Vorrichtung (30) nach einem der voranstehenden
Ansprüche, wobei die Etiketten Papieretiketten oder
Kunststoffetiketten sind.

7. Vorrichtung (30) nach einem der voranstehenden
Ansprüche, wobei die Etiketten RFID-Chips umfas-
sen.

8. Verfahren zum Anbringen eines aus mindestens
zwei Schichten gebildeten Tragegriffs (11, 62) an ein
Gebinde (2), das eine Mehrzahl von mit Folie (4)
umhüllten und/oder mittels wenigstens einer Umrei-
fung zusammengehaltene Artikel (3) umfasst, ge-
kennzeichnet durch die folgenden Schritte:

• Zuführung von Etikettenmaterial (45) von einer
Endlosvorratseinheit (42, 43) zu einer Druckein-
richtung (50);
• Bedrucken des Etikettenmaterials;
• Zuführung eines Folienstreifens (35) von einer
Endlosvorratseinheit (32, 33) zu einem Kleb-
stoffapplikator (52);
• Aufbringen von Klebstoff auf den Folienstreifen
(35);
• Zusammenführen und Verbinden von bedruck-
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tem Etikettenmaterial (46) und Folienstreifen
(35) über die auf dem Folienstreifen applizierte
Klebstoffsch icht;
• Ablängung des zweischichtigen Tragegriffs
(62) mittels einer Schneidvorrichtung (10) und
• Befestigung des Tragegriffs (62) am Gebinde
(2) mittels klebender Verbindung.

9. Verfahren nach Anspruch 8, bei dem mit dem Eti-
kettenmaterial (45) jeweils wenigstens ein RFID-
Chip am Folienstreifen (35) appliziert wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, bei dem der von
der Endlosvorratseinheit (32, 33) zugeführte Folien-
streifen (35) mit einer Faltung oder einer Schlaufe
versehen wird, bevor die Klebstoffschicht aufge-
bracht wird.
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